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RS Vwgh 1994/11/4 94/16/0030
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.11.1994

Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

32/06 Verkehrsteuern

Norm

ABGB §1267;

ErbStG §3 Abs1 Z2;

Rechtssatz

Es ist auch die Teilnahme eines Spielers an der zweiten Stufe der Brie9otterie als Glücksgeschäft anzusehen, in

welchem Fall kein schenkungssteuerpflichtiger Tatbestand erfüllt ist (Hinweis Doralt-Ruppe, Grundriß II/2, 62).
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